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Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.03.2026, Az. 1.2-2025-16657-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 650/1, 651 und 652, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124 einsehen. 
Falls Sie Akten einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die 
E-Mailadresse plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 13. März 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Paul-Heyse-Str. 7
Gemarkung Sektion V / Flurnr. 7342/0, 7342/2 und  
7342/3 / Stadtbezirk: 2
Reorganisation des ehem. Postbank-Karrees –  
Teilabriss Sanierung und Neubau auf der Basis der best. 
Gebäudestruktur zur Integration eines öffentlichen Hofes  
(überwiegend Büronutzung, im EG zusätzlich Gastronomie 
und Einzelhandel) – ÄNDERUNGSANTRAG  
zu 1.111-2021-7334-21

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.03.2026, Az. 1.112-2024-14086-21, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Befreiungen erteilt.

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Guldeinstr. 48
Gemarkung Sektion V; Flurnr. 8241/4; Stadtbezirk: 8
Umbau der Wohnung 12 und Anbau eines Balkons

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 11.03.2026, Az. 1.23-2025-21588-23, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 8241/5, 8241/3, 8239 und 8241, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 226, oder digital ein-
sehen. Falls Sie Akten einsehen wollen, wenden Sie sich bitte 
an die E-Mailadresse plan.ha4-23@muenchen.de bzw.  
Telefonnummer 089/233-24015.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 11. März 2026	� Referat für Stadtplanung 		
und Bauordnung

	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hackenstr. 7
Gemarkung München1 / Flurnr. 649/0 / Stadtbezirk: 1
Umbau des Radspielerhauses mit Errichtung von  
Dachgauben, tlw. Dachausbau, Dachsanierung, 
Innenhofunterkellerung und -überdachung (tlw.),  
Einbau eines Personen- und eines Lastenaufzugs –  
GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG
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wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 11830, Fl. Nr. 11831, Fl. Nr. 11856, Fl. Nr. 
11857, Fl. Nr. 11859, Fl. Nr. 11860, Fl. Nr. 11863, die dem Vor-
haben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 Bay-
BO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zu-
zustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19 digital einsehen. Falls Sie  
Akten digital einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die  
E-Mailadresse plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 16. März 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Volpinistr. 19
Gemarkung/Flurnr. /Stadtbezirk: Moosach,  
Fl. Nr. 2013/139, Stadtbezirk 9
Neubau Nahversorgungszentrum sowie Nachverdichtung 
mit Wohnbebauung (39 WE) und Tiefgaragen  
(Mettenstr./ Volpini 19) – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 18.03.2026, Az. 1.7-2025-16893-22, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl. Nr. 2013/22, 2013/52 und 2013/50, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 
i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbe-

Den Nachbarn: Fl.Nr. 7400; 7394; 7394/2; 7392; 7384; 7326; 
7328; 7321; 7319; 7318; 7316 und 7313/1 haben dem Bau
eingabeplan nicht zugestimmt. Ferner die auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite der Paul-Heyse-Strasse Fl.Nr. 7598; 
7593; 7591; 7589; 7585; 7583; 7581 und 7579 und der Bayer-
strasse Fl.Nr. 6804, die dem Vorhaben nicht zugestimmt ha-
ben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124 einsehen. Falls  
Sie Akten einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die  
E-Mailadresse plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 17. März 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Klenzestr. 15
Gemarkung Sektion VI / Flurnr. 11858 / Stadtbezirk: 2
Teilabbruch eines Garagengebäudes (RGB), Abbruch  
aufgelassener Kanal und Neubau eines 4-geschossigen 
Bürogebäudes mit Nottreppe, Tiefgarage, Autoaufzug 
und PV-Anlage auf den Dächern über EG und 3. OG: Jetzt: 
Teilabbruch eines Garagengebäudes (RGB), Abbruch auf-
gelassener Kanal und Neubau eines 4-geschossigen 
Wohngebäudes (1 Wohneinheit) mit mit Nottreppe, Tief-
garage, Autoaufzug und PV Anlage auf den Dächern über 
EG und 3. OG. Änderungsantrag zu 1.201-2024-3319-21.

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.03.2026, Az. 6024-1.202-2025-16248-21, 
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scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
digital einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen,  
wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 18. März .2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Gumppenbergstr. 5 
Gemarkung: Bogenhausen, Flurnr.: Fl.Nr. 164/43, 164/67 
und 164/68, Stadtbezirk: 13
Neubau zweier Mehrfamilienhäuser (43 WE)  
mit Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.03.2026, Az. 6024-1.2-2024-19796-31, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenstimmungen, Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art.66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Die Nachbarzustellung 
wird gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO in pflichtgemäßer Er-
messensausübung aufgrund der großen Anzahl an Nachbarn 
(mehr als 20 Miteigentümer) entsprechend Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
BayBO durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt München ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
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stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO). Die Nach-
barn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechtsbehelfs-
belehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 309, oder digital ein-
sehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-31@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 17. März 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schatzbogen 29
Gemarkung: Trudering 
Flurnr.: 131/15
Stadtbezirk: 15

Unterbringung von Flüchtlingen- Erweiterung einer Flücht-
lingsunterkunft zur temporären Nutzung bis Dezember 2049

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 10.03.2026, Az. 1.1-2025-16435-32, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Aus-
nahmen/Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befrei-
ungen erteilt.

Den umliegenden Nachbarn die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die umliegenden Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 11. März 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Emmy-Noether-Straße
Gemarkung Moosach / Flurnr. 1140/0 und 1120/10/ 
Stadtbezirk: 10
Neubau von zwei Wohngebäuden mit 249 teils geförderten 
Mietwohnungen (PWB, MMM), Gesundheitszentrum  
der Stadtwerke München GmbH, Kita mit 7 Gruppen und 
Tiefgarage mit 112 PKW-Stellplätzen

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 06.03.2026, Az. 6024-1.1-2024-21756-42, wur-
de die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben un-
ter Auflagen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn. 1122, 1122/36, 1122/37, 1122/9, 1134, 
1135, 1140/1, 1140/2, 1140/4 und 1140/5, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadt
planung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukom-
mission, Blumenstraße 19, Zimmer 525 und 524, oder digital 
einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-42@muenchen.de  
bzw. Telefonnummer 233 - 22230, 233-24755, bzw. 233-25000.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, oder digital ein-
sehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-32@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 24597.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 10. März 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schaidlerstr. 9
Gemarkung Thalkirchen, Flurnr. 527/3. Stadtbezirk: 19
Neubau eines Wohngebäudes mit 32 Wohneinheiten und 
Anschluss an bestehende Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 11.03.2026, Az. 6024-1.2-2025-13656-33, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Baumschutzrechtlicher Gestattung, Nebenstimmungen, Ab-
weichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, oder digital ein-
sehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-33@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 25914.
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Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 10. März 2026	 Referat für Stadtplanung		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Ludwig-Beck-Str. 4 – 6
Gemarkung/Flurnr. /Stadtbezirk: Feldmoching /  
Fl.Nr.: 2287/7 / 24
An- und Umbau eines Mehrfamilienhaus  
(zusätzliche Wohneinheit) –  
ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.2-2022-6524-42, 
hier: Änderung der Stellplatzsituation

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 11.03.2026, Az. 6024-1.202-2025-10192-42, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 68/1, Fl.Nr.: 5426/0, Fl.Nr.: 5440/0 und 
Fl.Nr.: 5441/0 (Lilli-Kurowski-Str. 23, Ludwig-Beck-Str. 10), die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 525, oder digital ein-
sehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-42@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 24755.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 11. März 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Bekanntmachung über den Jahresabschluss
der Münchner Stadtentwässerung
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Abschlussprüfer, WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, hat mit Datum vom 28. März 2025 den folgenden un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der sich auf den 
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und 
Anhang) sowie Lagebericht erstreckt und dem die Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017 zugrunde liegen:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN  
ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Münchner Stadtentwässerung, München:

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG  
DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Münchner Stadtentwäs-
serung, München, – bestehend aus der Bilanz zum 31. De-
zember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 so-
wie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Münchner Stadtentwässerung, 
München, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum  
31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

•	� entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentli-
chen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Freistaates Bayern (EBV Bay) i. V. m. den einschlä-
gigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 
2024 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und
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Ferner ist die Werkleitung verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden Vorschriften der EBV Bay zu 
ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu  
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-
gen oder Irrtümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein 
unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den Vorschriften des § 24 EBV Bay entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum  
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit,  
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und Art. 107 GO Bay sowie § 25 Abs. 2 EBV Bay 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger  
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche  
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerwei-
se erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von  
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	� identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher  
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-
re Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus  
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 
dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen  
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•	� erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 
Kontrollen des Eigenbetriebs bzw. dieser Vorkehrungen und 
Maßnahmen abzugeben.

•	� beurteilen wir die Angemessenheit der von der Werkleitung 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von der Werkleitung dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•	� ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von der Werkleitung angewandten Rechnungslegungs-

•	� vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter 
Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem  
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 24 EBV 
Bay und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO Bay) so-
wie § 25 Abs. 2 EBV Bay unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Werkleitung für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht

Die Werkleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jah-
resabschlusses, der den Vorschriften der EBV Bay i. V. m. den 
einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 
Ferner ist die Werkleitung verantwortlich für die internen Kont-
rollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtü-
mern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Werkleitung 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.

Außerdem ist die Werkleitung verantwortlich für die Aufstel-
lung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung 
der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
Vorschriften der EBV Bay entspricht und die Chancen und  
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.  
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grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit  
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der 
Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

•	� beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresab-
schlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs 
vermittelt.

•	� beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

•	� führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Werkleitung 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von der Werkleitung zugrunde geleg-
ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrol-
len, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß Art. 107 
Abs. 3 Satz 2 GO Bay

Wir haben die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs 
i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Wirtschaftsjahr vom 1. Janu-
ar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. Gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 
2 KommPrV Bay haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf 
unsere Prüfung einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Prüfung sind wir zu der Auf-
fassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt gewor-
den sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben.

Die Werkleitung ist verantwortlich für die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Eigenbetriebs sowie für die Vorkehrungen und 

Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet 
hat.

Unsere Prüfung haben wir entsprechend dem IDW Prüfungs-
standard: Berichterstattung über die Erweiterung der Ab-
schlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 
11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, an-
hand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 
zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentli-
chen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Auf-
gabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit 
der Entscheidungen der Werkleitung und die Geschäftspolitik 
zu beurteilen.

Koblenz, 28. März 2025

WIKOM AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Brocker	 gez. Dr. Breitenbach
Wirtschaftsprüfer	 Wirtschaftsprüfer“

Die Vollversammlung des Stadtrats der Landeshauptstadt 
München hat am 04. März 2026 den Jahresabschluss der 
Münchner Stadtentwässerung für das Wirtschaftsjahr 2024 
festgestellt. Der Jahresgewinn beträgt 8.186.626,90 €. Nach 
Beschluss des Stadtrates wird der Betrag von 8.186.626,90 € 
für die Einstellung in die allgemeine Rücklage verwendet.

München, 04. März 2026

gez. Dieter Reiter	� gez. Dr.-Ing.  
Jeanne-Marie Ehbauer

Oberbürgermeister	 Berufsm. Stadträtin

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Münchner 
Stadtentwässerung liegen in der Zeit vom 31.03.2026 bis 
10.04.2026, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr, am Freitag von 
8.00 bis 12.00 Uhr, in der Friedenstraße 40, Zimmer 5.320, 
81671 München zur Einsicht auf.

Das Fundbüro München versteigert am Donnerstag, 
21.05.2026, ab 09.30 Uhr nicht abgeholte Fundfahrräder. 

Es werden etwa 60 Damen-, Herren- und Jugendfahrräder 
versteigert. Die Fahrräder sind gebraucht, nicht gewartet und 
werden ohne Gewährleistung für deren Beschaffenheit und 
Vollständigkeit gegen sofortige Barzahlung versteigert.

Vorbesichtigung: 	� nur am Versteigerungstag  
von 08.30 bis 09.15 Uhr

Ort: 	 �Kreisverwaltungsreferat, Saal,  
Erdgeschoss, Ruppertstr. 11,  
80337 München

	
Anbindung ÖPNV:	� U-Bahn Linien U3 und U6,  

Haltestelle Poccistraße 
	 Bus Linie 62,  
	 Haltestelle Poccistraße
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Weitere Informationen sind im Internet erhältlich.

München, 16. März 2026 	 Kreisverwaltungsreferat
	 Fundbüro

Bürgerversammlung des
21. Stadtbezirkes – Pasing-Obermenzing
Bezirksteil Pasing
am 22.04.2026

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 21 – Pasing-Ober-
menzing teile ich mit, dass am Mittwoch, den 22.04.2026 um 
19.00 Uhr in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums,
Peslmüllerstraße 6, 81243 München, die Bürgerversammlung 
des 21. Stadtbezirkes – Pasing- Obermenzing, Bezirksteil  
Pasing stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird  
Frau Stadträtin Dr. Evelyne Menges übernehmen.

München, 11. März 2026	 Dieter Reiter
	 Oberbürgermeister

Bürgerversammlung des
8. Stadtbezirkes – Schwanthalerhöhe
am 22.04.2026

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 8 - Schwanthaler-
höhe teile ich mit, dass am Mittwoch, den 22.04.2026 um 
19.00 Uhr in der Pausenhalle der Carl-von-Linde-Realschule,
Ridlerstraße 26, 80339 München, die Bürgerversammlung des 
8. Stadtbezirkes – Schwanthalerhöhe, stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird  
Frau Stadträtin Mona Fuchs übernehmen.

München, 11. März 2026	 Dieter Reiter
	 Oberbürgermeister

Bürgerversammlung des
1. Stadtbezirkes – Altstadt-Lehel
am 23.04.2026

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 1 – Altstadt-Lehel 
teile ich mit, dass am Donnerstag, den 23.04.2026 um 19.00 Uhr 
in dem Festsaal des Alten Rathauses, Marienplatz 15,  
80331 München, die Bürgerversammlung des 1. Sadtbezirkes – 
Altstadt-Lehel, stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird 
Herr Stadtrat Sebastian Weisenburger übernehmen.

München, 11. März 2026	 Dieter Reiter
	 Oberbürgermeister



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 9/2026

271

Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeister Dominik Krause
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste – Volt
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fw-fraktion@muenchen.de 

SPD-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

Die Linke / Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-fraktion@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat.bau@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Edwin Grodeke
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Hanna Sammüller
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Marek Wiechers
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
80313 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Andreas Mickisch
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Dr. Christian Scharpf
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Dr. Laura Dornheim
Agnes-Pockels-Bogen 27 – 33, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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